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Ohlstadt

1. Satzung zur Regelung der Entschädigung ehrenamtlich tätiger
Kreisbürgerinnen und Kreisbürger

Der Kreistag des Landkreises Garmisch-Partenkirchen erlässt aufgrund der Art.
14a und 17 der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern (LKrO) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 826, BayRS 2020-3-1-I) zuletzt
geändert durch Gesetz vom 13.12.2016 (GVBl. S. 335) folgende

Satzung
§ 1

Sitzungsgeld

(1) Kreisrätinnen/Kreisräte und sonstige ehrenamtliche Kreisbürgerinnen/Kreisbür-
ger erhalten für die Teilnahme an Sitzungen des Kreistages, eines Ausschusses
bzw. sonstiger vom Kreistag eingesetzter Gremien, denen sie als Mitglied ange-
hören, ein Sitzungsgeld in Höhe von 60 €.

(2) Informationsfahrten und Fraktionsvorbesprechungen auf Einladung des Landrats
gelten als Sitzung des jeweiligen Gremiums.

(3) Die Entschädigung erhalten die Kreisrätinnen/Kreisräte, wenn sie nach der An-
wesenheitsliste an der Sitzung teilgenommen haben. Die Teilnahme an einzel-
nen Teilen der Sitzung genügt. Bei gemeinsamen Sitzungen mehrerer Gremien
und bei mehreren unmittelbar aufeinander folgenden Sitzungen am gleichen Tag
wird die Sitzungsentschädigung nur einmal gewährt.

§ 2
Fahrtauslagen

Neben der Entschädigung nach § 1 wird, wenn die Sitzung nicht am Wohnort der
Kreisrätin/des Kreisrates bzw. der Kreisbürgerin/des Kreisbürgers, aber innerhalb
des Kreisgebietes stattfindet, Ersatz der Fahrtauslagen mit einem Pauschalbetrag
von 20 € je Sitzungstag gewährt.

§ 3
Verdienstausfallentschädigung

(1) Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter werden für den ihnen entstandenen,
durch Bescheinigung des Arbeitgebers nachgewiesenen Verdienstausfall in vol-
ler Höhe entschädigt.

(2) Selbständig Tätige erhalten für die ihnen durch die Teilnahme an einer Sitzung

entstehende Zeitversäumnis eine pauschale Verdienstausfallentschädigung von
40 € je Sitzungstag.

(3) Personen, die keine Ersatzansprüche nach Abs. 1 und 2 haben, die aber durch
schriftliche Erklärung unter Darlegung der Umstände glaubhaft machen, dass
ihnen durch die Teilnahme an einer Sitzung im beruflichen oder häuslichen
Bereich, insbesondere bei der Führung des Haushalts für Angehörige, der Be-
treuung der Kinder oder der Pflege von Angehörigen, ein Nachteil entsteht, der
in der Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruch-
nahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten eine Ersatzleistung
von 40 € je Sitzungstag.

(4) Diese Ersatzleistung wird nur auf Antrag gewährt.

(5) Die Ersatzleistungen nach den Absätzen 1 bis 3 werden neben den Entschädi-
gungen nach §§ 1 und 2 gewährt.

(6) Bei gemeinsamen Sitzungen mehrerer Gremien und bei mehreren unmittelbar
aufeinander folgenden Sitzungen am gleichen Tag wird die Sitzungsentschädi-
gung nur einmal gewährt.

§ 4
Reisekosten für Dienstgeschäfte außerhalb des Gebiets des Landkreises

Für Dienstgeschäfte außerhalb des Landkreises werden Reisekosten nach dem
Bayerischen Reisekostengesetz in der jeweils geltenden Fassung vergütet.

§ 5
Entschädigung für beratende Mitglieder

Die Bestimmungen der §§ 1 bis 4 gelten auch für beratende Mitglieder der in § 1
Abs. 1 genannten Gremien, die nicht Kreistagsmitglieder sind, ausgenommen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes und Personen, die aufgrund ihres
Amtes einem Gremium angehören.
Im Zweifelsfall entscheidet der Landrat.

§ 6
Haushaltsmittel für Fraktionssitzungen

(1) Die Haushaltsmittel für den mit Fraktionssitzungen verbundenen Arbeitsauf-
wand werden auf 5,00 € pro Mitglied und Monat festgelegt. Die Auszahlung
erfolgt jeweils zum 01.07. eines jeden Jahres.

(2) Als Fraktion gelten Parteien und Wählergruppen des Kreistags, die mindestens
einen Sitz im Kreisausschuss innehaben (vgl. § 29 Abs. 4 GeschO KT).

§ 7
Sonstige Dienstgeschäfte von Kreistagsmitgliedern

(1) Kreistagsmitglieder, die auf Vorschlag oder Veranlassung des Landkreises
eine ehrenamtliche Tätigkeit in einem Aufsichtsrat oder sonstigen Organ eines
privat- oder öffentlich-rechtlich organisierten Unternehmen wahrnehmen,
erhalten dafür eine Entschädigung in entsprechender Anwendung der §§ 1 bis
4 dieser Satzung; dies gilt nicht, wenn die Tätigkeit durch das Unternehmen
selbst entschädigt wird.

(2) Vom Landkreis veranlasst sind auch solche Tätigkeiten, die ein Unternehmen,
an dem der Landkreis unmittelbar oder mittelbar ganz oder mehrheitlich betei-
ligt ist, ehrenamtlich tätigen Kreistagsmitgliedern überträgt.

§ 8
Sonstige ehrenamtlich tätige Kreisbürger

(1) Sonstige Kreisbürgerinnen und Kreisbürger, die ein Ehrenamt des Landkreises
wahrnehmen, erhalten ebenfalls eine Entschädigung. Das Nähere, insbesondere die
Höhe und die Art der Entschädigung regelt der Kreistag durch Beschluss.

(2) Soweit keine Regelung durch Beschluss nach Abs. 1 erfolgt ist, erhalten sonstige
ehrenamtlich tätige Kreisbürgerinnen/Kreisbürger für eine vom Landrat angeord-
nete oder genehmigte Tätigkeit die nicht zu ihrem Aufgabenkreis im öffentlichen
Dienst gehört, und für die keine Entschädigung nach anderen Bestimmungen ge-
währt wird, Leistungen in entsprechender Anwendung der §§ 1 bis 4 dieser Satzung.

§ 9
Steuerliche Behandlung

Die steuerliche Behandlung aller Leistungen nach dieser Satzung ist Angelegen-
heit des Empfängers.

§ 10
Inkrafttreten

Diese Satzung, die vom Kreistag in seiner Sitzung am 24.03.2017 beschlossen
wurde, tritt am 01.05.2017 in Kraft. Mit dem gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung
zur Regelung der Entschädigung ehrenamtlich tätiger Kreisbürgerinnen und Kreis-
bürger vom 31. 03.2009 (Amtsblatt Nr. 10/2009 vom 09.04.2009) außer Kraft.

2. Bekanntmachung Wasserrecht: Verbesserung des Hochwasserschutzes an
der Kaltwasserlaine für das Gewerbegebiet „Mühlmoos“ in der Gemeinde
Ohlstadt

Die Gemeinde Ohlstadt beantragte mit Schreiben vom 21.02.2017 die Durchführung
des wasserrechtlichen Verfahrens für die Verbesserung des Hochwasserschutzes an
der Kaltwasserlaine für das Gewerbegebiet „Mühlmoos“.

Das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen hat hinsichtlich des Erfordernisses einer
Umweltverträglichkeitsprüfung eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles durch-
geführt (§§ 3a, 3c i.V.m. Anlage 1 Nr. 13.18.1 und Anlage 2 des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung -UVPG-). Die Vorprüfung ergab, dass das Vorha-
ben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann, die nach §
12 UVPG zu berücksichtigen wären. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist daher
nicht durchzuführen (§ 3c Satz 1 UVPG).

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar (§ 3a Satz 3 UVPG).

Garmisch-Partenkirchen, 20.04.2017 Landratsamt
Anton Speer
Landrat

AKTUELLES
IN KÜRZE

MURNAU
175 Jahre Krieger-
und Soldatenverein
Einer der ältesten Vereine
in Murnau begeht am
Sonntag, 23. April, ein
großes Jubiläum: Der Krie-
ger- und Soldatenverein
wird 175 Jahre alt. An den
Feierlichkeiten wird sich
auch die Freiwillige Feuer-
wehr beteiligen. Der Ab-
lauf: 8.30 Uhr Aufstellung
zum Kirchenzug in der Jo-
hannisstraße, 9 Uhr Hl.
Messe mit anschließender
Totenehrung am Krieger-
denkmal, 10.30 Uhr Fest-
zug zum Griesbräu mit
Mittagessen und Kame-
radschaftstag. Die Mitglie-
der der Feuerwehr werden
gebeten, sich recht zahl-
reich an diesem Fest zu be-
teiligen, Mitglieder ohne
Uniform mögen in Tracht
erscheinen. hut

GROSSWEIL
Altpapier- und
Kleidertour
Vom Veteranen- und Re-
servistenverein sowie von
der Freiwilligen Feuer-
wehr werden am kommen-
den Samstag, 22. April, in
Klein- und Großweil Alt-
papier (Veteranen) und
Altkleider (Feuerwehr) ge-
sammelt. Das Material soll
ab 12 Uhr mittags am Stra-
ßenrand zur Abholung be-
reitliegen. hut

WEINDORF
Jagdessen in
der Höhlmühle
Die Jagdgenossenschaft
von Weindorf teilt mit,
dass am morgigen Freitag,
21. April, das traditionelle
Jagdessen stattfindet. Die
Jagdgenossen treffen sich
dazu um 19.30 Uhr in der
Höhlmühle. hut

Johann Heinritzi weiß da-
gegen noch nicht genau, was
die berufliche Zukunft brin-
gen wird. Seit 22 Jahren be-
treibe seine Familie den Kra-
merladen im Freilichtmu-
seum – zuerst seine Mutter
Maria, mittlerweile steht der
Sohn in der Verantwortung.
Aktuell wird an der Glentlei-
ten, einer Einrichtung des Be-
zirks Oberbayern, ein neues
Eingangsgebäude errichtet,
mit dem eine Umstrukturie-
rung des gastronomischen
Angebots einhergeht. Im Zu-
ge der neuen Gaststätte, die
zum Saisonstart 2018 eröff-
nen werde, gebe es auch neue
Verträge, sagt Heinritzi.
„Aber den haben wir noch
nicht“, auch Details kenne er
keine. Bei ihm bestehe grund-
sätzlich das Interesse, den
Kramerladen auch künftig zu
führen, so Heinritzi. Aktuell
wisse er jedoch noch nicht,
wie genau es weitergehe.

ten einer Beratungsgesell-
schaft, das man einholte, eine
Rolle spielte bei der Entschei-
dung, Fröhlich nicht als Wirt
in den Vertrag aufzunehmen.
Das plötzliche Aus relativ
kurz vor der geplanten Stadt-
hallen-Eröffnung bedeutet für
Heinritzi, dass er auf Kosten
sitzen bleibt und rund 200 Ar-
beitsstunden praktisch für
den Papierkorb leistete.

Und nun? Fröhlich wird
sich weiter auf sein Großwei-
ler Gasthaus konzentrieren,
das er seit 2009 betreibt und
das in jedem Fall sein Haupt-
standbein geblieben wäre.
„Hier hätte sich sowieso
nichts geändert, ich wäre in
Penzberg ja im Hintergrund
geblieben“, sagt Fröhlich, der
mit Heinritzi weiter gut aus-
kommt. „Das wäre aber eine
tolle Sache gewesen.“ Fröh-
lich findet im Rückblick:
„Das ist alles ein bisschen ko-
misch abgelaufen.“

Fröhlich nicht unterschreibt,
habe man bei Schall nachge-
fragt. Er bat sich Bedenkzeit
aus, sagte dann aber zu.

Heinritzi betont, dass sich
ohne Fröhlichs Signatur „in
der Praxis nichts geändert“
hätte. Sein Partner, den er für
die Küchenorganisation ein-
geplant hatte, wäre als exter-
ner Berater mit von der Partie
gewesen, „der Umfang wäre
der gleiche geblieben“, erkär-
te er gestern auf Tagblatt-An-
frage. Heinritzi deutet an,
dass das Wirtschaftsgutach-

halten“; die veränderte Aus-
gangslage veranlasste die
Kommune zum Handeln.

Sie zauberte auch gleich ei-
nen neuen Wirt aus dem Hut:
In der selben Sitzung erhielt
Rudolf Schall den Zuschlag.
Der Pachtvertrag mit Schall
sei „von beiden Seiten unter-
zeichnet und rechtskräftig“.
Bürgermeisterin Elke Zehet-
ner bestätigte, dass Schall im
Dezember neben Heinritzi
und Fröhlich in der engeren
Wahl gestanden war. Als sich
im März abzeichnete, dass

ne Woche später war der
Kontrakt keinen Pfifferling
mehr wert.

Der Stadtrat, der sich im
Dezember noch mit knapper
Mehrheit für Heinritzi und
den Großweiler Wirt Benja-
min Fröhlich („Fröhlichs
Wirtshaus“) ausgesprochen
hatte, hatte in nichtöffentli-
cher Sitzung entschieden,
den Vertrag nicht zu unter-
zeichnen. Die Verhandlun-
gen hätten sich seit vergange-
nem Dezember hingezogen,
hieß es. Im März, so die Stadt,
habe sich herauskristallisiert,
dass sich Fröhlich aus fami-
liären Gründen aus dem Pro-
jekt zurückziehen wolle.
Heinritzi wäre damit alleini-
ger Pächter geworden. Der
Stadtrat, heißt es in der Rat-
haus-Mitteilung weiter, habe
bei seinem Beschluss im De-
zember aber „genau diese
Doppelbesetzung als einen
ganz zentralen Punkt festge-

Rolle rückwärts: Die
GroßweilerWirte Johann
Heinritzi und Benjamin
Fröhlich bleiben beim
Projekt Stadthalle Penz-
berg draußen vor der
Tür. Die Stadt entschied
sich kurzfristig für einen
anderen Partner.

VON SILKE JANDRETZKI
UND WOLFGANG SCHÖRNER

Großweil – Die Kehrtwende
kam für Johann Heinritzi
plötzlich und unerwartet. En-
de März hatte der Wirt, der in
Uffing lebt und den Kramerla-
den im Freilichtmuseum
Glentleiten bei Großweil be-
treibt, nach eigener Aussage
den Vertrag unterschrieben,
der ihn zum neuen Pächter
der frisch sanierten und er-
weiterten Penzberger Stadt-
halle machen sollte. Rund ei-

Großweiler blitzen in Penzberg ab
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Johann Heinritzi
ist als Stadthallen-Wirt

wieder draußen. FOTO: ARCHIV AB

Benjamin Fröhlich
konzentriert sich auf sein

Großweiler Wirtshaus. FOTO: FKN

Der Abbruch beginnt
Ohlstadt – Jetzt wird es ernst:
Seit Dienstag sind die Ab-
brucharbeiten am einstigen
Armenhaus der Gemeinde
Ohlstadt am Dorfbach 11 voll
im Gange. Auf dem 709 Qua-
dratmeter großen Grundstück
soll ein Mehrfamilienhaus mit
vier Wohnungen zu je 55 Qua-
dratmetern und weiteren zwei
mit je 37 Quadratmeter entste-
hen (wir berichteten). Hinter-
grund des geschätzt knapp 1,2
Millionen Euro teuren Vorha-
bens ist, bezahlbaren Wohn-
raum zu schaffen. Ein Aufzug
soll älteren, gehbehinderten
Menschen den Zugang zu ih-
ren Wohnungen erleichtern.
30 Prozent der Bausumme

werden als Förderung finan-
ziert, 60 Prozent durch ein
Darlehen – und die restlichen
zehn Prozent übernimmt die
Gemeinde als Eigenanteil.

„Wir haben uns für den Ab-
bruch bewusst die Osterferien
ausgesucht“, sagt Bürgermeis-
ter Christian Scheuerer (par-
teilos). „Da der Weg zur
Grundschule direkt an dem
Gebäude vorbeiführt, wollten
wir einfach sichergehen.“
Baubeginn für das Mehrfami-
lienhaus wird laut dem Bür-
germeister voraussichtlich im
Juni sein: „Die Baugenehmi-
gung liegt vor, zur Zeit laufen
die Planungen und die Aus-
schreibungen.“ her
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Läuft auf Hochtouren: der Abbruch des einstigen Armenhauses am Dorfbach 11 in Ohlstadt. FOTO: HERPEN


